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§8 

Aufgaben des Landesamtes für 
Natur, Umwelt und Verbraucherschutz 

Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher
schutz hat auf dem Gebiet des Klimaschutzes insbeson
dere folgende Aufgaben: 

1. Erhebung und Bereitstellung der für die Aufgaben der 
öffentlichen Stellen nach diesem Gesetz relevanten 
Daten, insbesondere zum Ausbaustand der Erneuer
baren Energien in Nordrhein-Westfalen und 

2. jährliche Erfassung, Aktualisierung und Veröffentli
chung der Treibhausgasemissionen in Nordrhein
Westfalen. 

§ 9 

Beirat 

Das für Klimaschutz zuständige Ministerium setzt einen 
Beirat ein, der die Klimaschutzpolitik in Nordrhein
Westfalen beratend begleitet. Der Beirat setzt sich zu
sammen aus Vertreterinnen und Vertretern relevanter ge
sellschaftlicher und wissenschaftlicher Bereiche des 
Landes. 

§ 10 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten, Berichtspflicht 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Klimaschutzgesetz NRW 
vom 29. Januar 2013 (GV. NRW. S. 33) außer Kraft. 

(2) Über die Erfahrungen mit diesem Gesetz, insbeson
dere über die Erreichung der Klimaschutzziele nach § 3, 
berichtet die Landesregierung zum 31. Dezember 2025, 
im Anschluss daran alle fünf Jahre. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2021 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Sowie für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

7129 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Isabel P f e i f f e r - P o e n s g e n 

- GV. NRW. 2021 S. 908 

Klimaanpassungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Klimaanpassungsgesetz 
Nordrhein-Westfalen (KlAnG) 

Vom 8. Juli 2021 

§ 1 

Zweck des Gesetzes 

(1) Zweck dieses Gesetzes ist die Festlegung von Klima
anpassungszielen sowie die Schaffung der rechtlichen 
Grundlagen für die Erarbeitung ~iner Klimaanpassungs
strategie sowie die Umsetzung, Uberprüfung, Berichter
stattung über und Fortschreibung von Klimaanpassungs
maßnahmen. Damit sollen die negativen Auswirkungen 
des Klimawandels begrenzt, insbesondere drohende 
Schäden verringert, die Klimaresilienz gesteigert und 
Beiträge zu den nationalen und internationalen Anstren
gungen bei der Klimaanpassung geleistet werden. 

(2) Grundlage bildet die Verpflichtung nach dem über
einkommen von Paris aufgrund der Klimarahmenkon
vention der Vereinten Nationen (BGBL 2016 II S. 1082, 
1083), wonach die Vertragsparteien durch die Verbesse
rung der Anpassungsfähigkeit, die Stärkung der Wider
standsfähigkeit und die Verringerung der Anfälligkeit 
gegenüber Klimaänderungen einen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Entwicklung leisten. 

§2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche Stellen im Sinne dieses Gesetzes sind die 
Landesregierung, Behörden, Einrichtungen, Sonderver
mögen und sonstige Stellen des Landes, Gemeinden und 
Gemeindeverbände sowie sonstige der Aufsicht des Lan
des unterstehende juristische Personen des öffentlichen 
Rechts und deren Vereinigungen, soweit sie nicht der 
Selbstverwaltung der Wirtschaft oder beruflicher Ange
legenheiten dienen. Dem stehen juristische Personen des 
Privatrechts gleich, bei denen ein bestimmender Einfluss 
der Stellen nach Satz 1 besteht. 

(2) Handlungsfelder im Sinne dieses Gesetzes orientie
ren sich an den Handlungsfeldern der bisherigen Strate
gien auf Bundes- und Landesebene und decken die na
türlichen und sozioökonomischen Bereiche ab, die von 
den Folgen des Klimawandels betroffen sind. 

(3) Grüne Infrastruktur wird definiert als ein strategisch 
geplantes Netzwerk natürlicher und naturnaher Flächen 
mit unterschiedlichen Umweltmerkmalen, das mit Blick 
auf die Bereitstellung eines breiten Spektrums an Öko
systemdienstleistungen angelegt ist und bewirts_chaftet 
wird und umfasst terrestrische und aquatische Okosys
teme. 

§3 

Klimaanpassungsziele 

(1) Die negativen Auswirkungen des Klimawandels sind 
seitens der jeweils zuständigen öffentlichen Stellen 
durch die Erarbeitung und Umsetzung von handlungs
feldspezifischen und auf die jeweilige Region abge
stimmten Anpassungsmaßnahmen zu begrenzen. 



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen- Nr. 53 vom 15. Juli 2021 911 

(2) Die Anpassung an den Klimawandel dient insbeson
dere auch der Gefahrenvorsorge, der Gesundheit der 
oder des Einzelnen und der Allgemeinheit, der Sicherung 
einer menschenwürdigen Umwelt, dem Schutz der na
türlichen Lebensgrundlagen auch in Verantwortung ge
genüber künftigen Generationen sowie der Förderung ei
ner nachhaltigen und wettbewerbsfähigen Wirtschaft. 
Maßnahmen nach Absatz 1 sind entsprechend auszurich
ten. 

§4 

Umsetzung der Klimaanpassungsziele 
durch die Landesregierung 

(1) Für die Landesregierung sind die Klimaanpassungs
ziele des§ 3 unmittelbar verbindlich. 

(2) Die Landesregierung hat eine Vorbildfunktion und 
ist verpflichtet, ihre Handlungsmöglichkeiten zu nutzen, 
um die landesweiten Klimaanpassungsziele nach § 3 ins
gesamt zu erreichen. Sie räumt der Steigerung der Kli
maresilienz besondere Bedeutung ein. Darüber hinaus 
wird die Landesregierung Maßnahmen und geeignete 
Unterstützungsstrukturen zur Klimaanpassung im Rah
men ihrer Möglichkeiten umsetzen und fördern. Gleich
zeitig sollen das Verständnis und die Motivation der Be
völkerung für Klimaanpassungsmaßnahmen unter ande
rem durch Bildung, Ausbildung, Information und 
Beratung gesteigert werden. 

(3) Für die Umsetzung der Klimaanpassungsziele über
nimmt das aufgrund seines Geschäftsbereichs für ein 
Handlungsfeld überwiegend zuständige Ministerium die 
Koordinierung. Es hat die Aufgabe, die für die Umset
zung erforderlichen Maßnahmen zu veranlassen, insbe
sondere die Maßnahmen nach § 8 vorzulegen und deren 
Umsetzung zu verfolgen. 

(4) Die Landesregierung erstellt eine Klimaanpassungs
strategie nach § 8 und weitere spezifische Konzeptionen 
zum Umgang mit den Folgen des Klimawandels. 

(5) Bei der Begrenzung der negativen Folgen des Klima
wandels und der Steigerung der Klimaresilienz kommen 
dem Schutz und dem Ausbau der Grünen Infrastruktur 
eine besondere Bedeutung zu. 

(6) Die Landesregierung trägt dafür Sorge, dass bei der 
Normsetzung von Rechtsverordnungen und Verwaltungs
vorschriften sowie der Verwendung von Fördermitteln 
des Landes die Ziele des Gesetzes unterstützt werden. 
Eine Überprüfung und Klärung der Klimaresilienzver
träglichkeit kann auch zu 

1. sonstigen Maßnahmen und Vorhaben der Landesregie-
rung, 

2. bestehenden Landesgesetzen und -verordnungen 

erfolgen, wenn diese eine wesentliche Klimaanpassungs
relevanz aufweisen. 

§5 

Klimaanpassung durch andere öffentliche Stellen 

(1) Die anderen öffentlichen Stellen haben ebenfalls eine 
Vorbildfunktion zur Anpassung an den Klimawandel 
und erfüllen diese in eigener Zuständigkeit und Verant
wortung. 

(2) Die Landesregierung unterstützt die anderen öffent
lichen Stellen dabei unter anderem durch Förderpro
gramme und Beratungsangebote und stellt Datengrund
lagen und vorhandene Erkenntnisse zur Verfügung. 

(3) Den Gemeinden und Gemeindeverbänden wird emp
fohlen, kommunale Klimaanpassungskonzepte aufzu
stellen und die darin vorgesehenen Maßnahmen umzu
setzen. Die Landesregierung fördert dabei Maßnahmen 
zur Unterstützung und Beratung von Gemeinden und 
Gemeindeverbänden bei der Einführung von Prozessen 
und Qualitätsmanagementverfahren im Bereich Klima
anpassung. 

(4) Die Notwendigkeiten der Klimaanpassung sollen 
auch im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge Be
rücksichtigung finden. 

§6 

Berücksichtigungsgebot 

(1) Die Träger öffentlicher Aufgaben haben bei ihren 
Planungen und Entscheidungen den Zweck dieses Geset
zes und die zu seiner Erfüllung festgelegten Ziele fach
übergreifend und integriert zu berücksichtigen. 

(2) Gemäß § 13 Absatz 3 Satz 1 des Bundes-Klima
schutzgesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2513) 
sind bei der Anwendung von Wirtschaftlichkeitskriterien 
bei vergleichenden Betrachtungen die Kosten und Ein
sparungen über die jeweilige gesamte Nutzungsdauer 
der Investition oder Beschaffung zugrunde zu legen. Da
bei sind gemäß Satz 2 auch die zu erwartenden Kosten 
der negativen Folgen des Klimawandels auf geeignete 
Weise zu berücksichtigen. 

§7 

Allgemeine Vorsorge 

Bei der Aufgabe der Klimaanpassung handelt es sich um 
eine bedeutsame gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Alle 
Personen und relevanten gesellschaftlichen Akteure sind 
dazu aufgerufen, an deren Erfüllung mitzuwirken. 

§8 

Klimaanpassungsstrategie 

(1) Die Landesregierung erstellt unter Beteiligung von 
gesellschaftlichen Gruppen sowie der kommunalen Spit
zenverbände eine Klimaanpassungsstrategie. 

(2) Die Klimaanpassungsstrategie konkretisiert die not
wendigen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaanpas
sungsziele nach § 3. Die Klimaanpassungsstrategie wird 
spätestens alle fünf Jahre unter Berücksichtigung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie der Entwicklun
gen zur Klimaanpassung auf internationaler, Bundes-, 
Landes- und kommunaler Ebene fortgeschrieben. 

(3) Die Klimaanpassungsstrategie benennt insbesondere 
handlungsfeldspezifische Strategien und Maßnahmen, 
um die negativen Auswirkungen des Klimawandels zu 
begrenzen, drohende Schäden zu verringern und d~e Kl~
maresilienz zu steigern. Soweit erforderlich enthalt die 
Klimaanpassungsstrategie auch Hinweise und Vorgaben 
für die Gebiete des Landes gemäß § 2 Absatz 3 des Lan
desplanungsgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 3. Mai 
2005 (GV. NRW S. 430) in der jeweils geltenden Fassung. 

(4) Bei der Erstellung der Klimaanpassungsstrategie 
sind Maßnahmen aus anderen Fachplanungen, die zur 
Erreichung der Klimaanpassungsziele nach § 3 geeignet 
sind, zu berücksichtigen und eine fachübergreifende , in
tegrierte Betrachtungsweise zugrunde zu legen. 

§9 

Monitoring 

(1) Die Klimaanpassungsziele und die Umsetzung der 
Maßnahmen der Klimaanpassungsstrategie nach § 8 
werden von einem fortlaufenden, wissenschaftlich fun
dierten Monitoring begleitet. Die Ergebnisse des Monito
rings werden veröffentlicht und bilden die Grundlage für 
die Fortschreibung der Klimaanpassungsstrategie nach 
§ 8 Absatz 2 Satz 2. 

(2) Zentrale Elemente des Monitorings sind: 

1. eine Erhebung und Darstellung der Klimaentwick
lungen in Nordrhein-Westfalen, 

2. eine Erhebung und Darstellung der Auswirkungen 
des Klimawandels auf Mensch, Natur und Umwelt 
auch unter der Berücksichtigung der sozialen, wirt
schaftlichen und beschäftigungspolitischen Auswir
kungen, 

3. ein Überblick über die durchgeführten Maßnahmen 
der Anpassungsstrategie und 

4. ein Überblick über die Auswirkungen der durchge
führten Anpassungsmaßnahmen in Nordrhein-West
falen. 
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§ 10 
Aufgaben des Landesamtes für 

Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz 

Das Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucher
schutz hat auf dem Gebiet des Klimawandels und der 
Klimafolgenanpassung insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Erarbeitung, fortlaufende Aktualisierung und Ver

öffentlichung der Ergebnisse des Klimafolgen- und 
Anpassungsmonitorings nach§ 9 Absatz 2, 

2. Erarbeitung und Bereitstellung von wissenschaftli
chen Datengrundlagen und Instrumenten zur Unter
stützung der Akteure der Klimaanpassung und 

3. Erstellung von Fachbeiträgen zu Klimawandel und 
Klimaanpassung für die Regionalplanung. 

§ 11 

Beirat 

Das für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels 
zuständige Ministerium setzt einen Beirat ein, der die 
Klimaanpassungspolitik in Nordrhein-Westfalen bera
tend begleitet. Der Beirat setzt sich zusammen aus Ver
treterinnen und Vertretern relevanter gesellschaftlicher 
und wissenschaftlicher Bereiche des Landes. 

§ 12 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2021 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Finanzen 

Sowie für den Minister für Bundes- und 
Europaangelegenheiten sowie Internationales 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Zugleich für den Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integration 

Yvonne G e b a u e r 

Die Ministerin für Heimat, Kommunales, 
Bau und Gleichstellung 

Zugleich für den Minister für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 

Ina S c h a r r e n b a c h 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

Die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Zugleich für die Ministerin für Umwelt, 
Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

Isabel Pfeif f er - Po e n s gen 

- GV. NRW. 2021 S . 910 

95 
Gesetz 

zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes 
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Hafensicherheitsgesetzes 

Vom 8. Juli 2021 

Artikel 1 

§ 2 des Hafensicherheitsgesetzes vom 17. Dezember 2015 
(GV. NRW. S. 910) wird wie folgt geändert: 

1. Absatz 2 wird aufgehoben. 

2. Absatz 3 wird Absatz 2. 

3. Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 

,,(3) Werden auf der Grundlage einer Risikobewertung 
durch die Hafensicherheitsbehörde die Grenzen des 
Hafens gemäß § 14 so festgelegt, dass der Hafen ledig
lich die Fläche einer Hafenanlage im Sinne des Absat
zes 1 umfasst, so haben die einschlägigen Bestimmun
gen der Verordnung (EG) Nr. 725/2004 Vorrang vor 
den Bestimmungen der Richtlinie 2005/65/EG." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2021 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k w a r t 

Der Minister der Justiz 

Peter B i e s e n b a c h 

Der Minister für Verkehr 

Hendrik W ü s t 

- GV. NRW. 2021 S. 912 
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